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Beseitigung der steuerlich bedingten Machtzentralisierung bei Versicherungsunternehmen
durch Einführung eines "qualifizierten Kontos"

von
Professor Dr. M. Adams, Universität zu Köln

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät*

Auf  der  Grundlage außerordentlicher, von Steuerprivilegien ausgelöster Kapitalzuflüsse sind die
deutschen Versicherungen zu den beherrschenden zentralen Verwaltungsorganisationen  der  deut-
schen Wirtschaft geworden. Da eine Beseitigung der Steuerprivilegien volkswirtschaftlich unsinnige
Konsumanreize mit sich bringen würde, empfiehlt  der Autor statt dessen eine Steuerbefreiung pri-
vater Kapitalerträge auf einem „qualifiziertem Konto“ unter denselben Voraussetzungen wie für
Lebensversicherungen.

A. Einleitung

Unter dem Mantel einer bemerkenswerten zäh verteidigten Intransparenz ist es einer Gruppe von
Unternehmensverwaltungen im Finanz- und Industriebereich gelungen, durch ein System von wech-
selseitigen Verflechtungen die gesellschaftsrechtlich vorgesehenen Kontrollstrukturen zu ihren
Gunsten in ihr Gegenteil zu verkehren1). Ohne äußere gesetzliche Hilfe sind die privaten Aktionäre
in vielen Publikumsgesellschaften nicht mehr in der Lage, die von den Marktkräften abgeschirmten
Unternehmensverwaltungen ihrer Unternehmen zukontrollieren und zu einer Änderung ihrer Ver-
haltensweisen zu bewegen. Hierdurch wird der Kapitalmarktstandort Deutschland und die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft geschädigt. Es wird deshalb hier der Vorschlag unterbreite-
te, durch die Einführung eines steuerlich wie eine Kapitallebensversicherung zu behandelnden "qua-
lifizierten Kontos" die in Deutschland zu beobachtende, auf der Grundlage steuerrechtlicher Privile-
gien erreichte außerordentliche Machtkonzentration in den Händen von Versicherungs- und Allfi-
nanzkonzernen abzumildern. Zudem gibt das hier vorgeschlagene Gesetz zur Einführung eines
"qualifizierten Kontos" den Bürgern die Freiheit zurück, ihre eigene Vermögensverwaltung wieder
persönlich durchführen zu dürfen und hierbei zugleich dieerheblichen Gewinnansprüche und Ver-

*Erschienen in:Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, ZIP 1994, S. 1434 ff.

1)M. Adams,Macht von Banken und Versicherungen- Wettbewerb im Finanzdienstleistungssektor-", Stellungnahme
zur öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages- Ausschuß für Wirtschaft-, 8. Dezember 1993; Zeitschrift für
Bank- und Börsenrecht 1994, S. 77 ff.;M. Adams,Die Usurpation von Aktionärsbefugnissen mittels Ringverflechtung
in der "Deutschland-AG"- Vorschläge für Reformen im Wettbewerbs-, Steuer- und Unternehmensrecht-, Die Aktienge-
sellschaft, 1994, S. 148 ff.
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waltunkosten der Versicherungsunternehmen und Allfinanzkonzerne abzuwehren. Da nach dem hier
vorgelegten Gesetzentwurf nunmehr auch für private Anlagen die gleiche Steuerbefreiung wie für
die Anlagen in Kapitallebensversicherungen gilt, bremst der Gesetzesvorschlag die gegenwärtig zu
beobachtenden Fluchtgeldbewegungen ab und sorgt für eine Verbesserung der Wettbewerbschancen
des Kapitalmarktstandortes Deutschland und der dort Beschäftigten. Langfristig wird durch das vor-
geschlagene Gesetz über verbesserte Kapitalbildung die Produktivität der Arbeit erhöht und das mit
ihr zu erzielende Einkommen der Arbeitnehmer.

B.  Das „qualifizierte Konto“

In der Bundesrepublik sind Zinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 I EStG einkom-
mensteuerpflichtig. § 20 I Ziff. 6 Satz 1 EStG unterwirft zunächst alle außerrechnungsmäßigen und
rechnungsmäßigen Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu Versicherungen auf den
Erlebens- oder Todesfall enthalten sind der Einkommensteuer. In Satz 2 werden jedoch diejenigen
Zinsen aus Versicherungen im Sinne des § 10 I Nr. 2 Buchstabe b EStG, die mit Beiträgen verrech-
net oder im Versicherungsfall oder im Fall des Rückkaufs des Vertrages nach Ablauf von 12 Jahren
seit dem Vertragsschluß ausgezahlt werden, von der Besteuerung nach Satz 1 ausgenommen. Dies
gelte in den Fällen des § 10 II Satz 2 nur, wenn die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug
nach § 10 II Satz 2 Buchstabe a oder b erfüllt sind oder soweit bei Versicherungsverträgen Zinsen in
Veranlagungszeiträumen gutgeschrieben werden, in denen Beiträge nach § 10 II Satz 2 Buchstabe c
abgezogen werden können. § 10 EStG definiert in Absatz 2 Satz 2 als Sonderausgaben die folgen-
den Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben nochWerbungskosten sind: a) Beiträge zu
den folgenden Versicherungen auf den Erlebensfall: .. dd) Kapitalversicherungen gegen laufende
Beitragsleistung mit Sparanteil, wenn der Vertrag für die Dauer von mindestens 12 Jahren abge-
schlossen worden ist. Darüberhinaus sieht § 20 I Satz 4 EStG vor, daß die in § 10 II Satz 2 EStG
von der Berücksichtigung als Sonderausgaben ausgeschlossenen fondsgebundene Lebensversiche-
rungen dennoch an dem in § 20 I Ziff. 6 Satz 2 EStG vorgesehenem Verzicht der Besteuerung der
Zinseinnahmen teilhaben.

Von der steuerlichen Privilegierung von Kapitallebensversicherungen geht ein volkswirtschaftlich
erwünschter Anreiz zum Sparen und zum Verzicht auf kurzfristigen Konsum aus. Verfehlt ist je-
doch die Beschränkung des Sparanreizes des § 20Ziff. 6 und § 6 Abs. 2, S. 2  EStG auf Sparvor-
gänge ausschließlich unter der Kontrolle von Lebensversicherungsorganisationen. Hierdurch kommt
es zu einem starken Zufluß der Sparmittel vorwiegend an Versicherungsunternehmen, die durch die
Anlage dieser Geldmittel zu den zentralen Verwaltung- und Kontrollorganisationen der deutschen
Wirtschaft geworden sind, die zudem noch durch eine wechselseitige Verflechtung mit Depotban-
ken weiter verstärkt wird2).

2) Pointiert wird daher in diesem Zusammenhang von einer "Sowjetisierung" der deutschen Wirtschaft gesprochen und
das Netzwerk als "Deutschland AG" bezeichnet.
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Wenn die Bundesregierung zudem zur Entlastung der Sozialversicherungen in Zukunft mehr auf
private Vorsorge durch Versicherungen setzen sollte, verschärft sich das Zentralisierungsproblem
der Verfügungsmacht über die deutsche Wirtschaft in der Hand der Allfinanzkonzerne in der Zu-
kunft noch um ein weiteres.

Darüberhinaus haben Berechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern gezeigt, daß die Versicherun-
gen das Sparaufkommen ihrer Kunden nicht sonderlich erfolgreich verwaltet haben. Allgemein,
besonders aber in den neuen Bundesländern sind zudem bei der Anlageberatung viele Versiche-
rungskunden bis an die Grenze des Betrugs systematisch falsch beraten worden. So sind etwa bei
einigen Allfinanzvermittlungsgesellschaften Stornoquoten der Versicherungskunden bis zu 10% zu
beobachten, obwohl die Sparer bei einer Stornierung in den ersten Jahren die Ersparnisse von Jah-
ren vollständig verlieren. Versicherungsvertreter erhalten zum Teil Provisionen für den Abschluß
eines Lebensversicherungsvertrages, die die gesamten vom Kunden im Laufe eines Jahres gezahlten
Prämien aufzehren. Diese erheblichen Vertragsabschlußkosten stellen eine teilweise Aneignung der
als Sparanreize gedachten Steuervorteile der Bürger durch die Versicherungsorganisationen und
deren Vertreter dar. Es gibt keine überzeugenden Gründe dafür, daß die Bürger mit einem staatli-
chen Zwang zur Organisation seiner Sparvorgänge mit Hilfe von Versicherungen überzogen und
damit entmündigt werden und zudem durch die beachtlichen Gewinnansprüche der Versicherungen
um die für sie gedachten Steuervorteile gebracht werden.

Die steuerliche Begünstigung des Sparens der Bürger ausschließlich für den Fall, daß dieses über
Versicherungen veranstaltet wird, ist nicht erkennbar. Ohne die sinnlose, auf Lebensversicherungen
beschränkte Steuerprivilegierung wäre es nicht zu dem gegenwärtig zu beobachtenden Erfolg von
Kapitallebensversicherungen gekommen, sondern zu volkswirtschaftlich produktiveren Anlagen der
Ersparnisse. Angesichts der extrem hohen Stornoquoten ist auch aus Gerechtigkeitsgründen dieÜ-
bertölpelung von Millionen gutgläubiger Versicherungskunden und deren Entreicherung um die
Ersparnisse von Jahren zugunsten der Versichungsunternehmen als unsozial zu beenden.

Eine ersatzlose Beseitigung des Steuerprivilegs für Lebensversicherungen ist aufgrund der damit
verbundenen Zukunftsbelastung durch verfehlte Konsumanreize volkswirtschaftlich nicht wün-
schenwert. Es sollte daher neben der Lebensversicherung in Zukunft auch die Möglichkeit des lang-
fristigen Sparens auf"qualifizierten Konten" geben, wenn schon der wirtschaftlich beste Weg
einer weitgehenden Abschaffung der Besteuerung von Kapitaleinkünften nicht gegangen werden
kann. Die hier vorgelegte Minimallösung der gesellschafts- und wettbewerbspolitisch unhaltbar
gewordenen Steuerprivilegierung von Lebensversicherungen besagt, daß insbesondere unter der für
Lebensversicherungen geltenden Bindungsfrist von 12 Jahren ein persönliches Konto oder Wertpa-
pierdepot bei einem inländischen Kreditinstitut geführt werden kann, das unter denselben Voraus-
setzungen, die für die Steuerprivilegierung an die Lebensversicherungen gestellt werden, auch die-
selben Steuerprivilegien wie eine Lebensversicherung genießt. Auf diesem Konto kann von seinem
Inhaber jede Form von Anlagen getätigt werden, wie etwa Festgelder, Aktien oder Schuldverschrei-
bungen. Die auf dieses Konto einzuzahlenden Beiträge können von seinem Inhaber frei gewählt
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werden. Lediglich Entnahmen sind im Rahmen der Bindung für die Aufrechterhaltung der Steuer-
begünstigung ausgeschlossen. Die für die Einzahlungen bei Kapitallebensversicherungen von der
Finanzverwaltung entwickelten Grundsätze gelten entsprechend.

Ein derartiges "qualifiziertes Konto" ermöglicht gleichzeitig private Vorsorge und vermeidet die
gegenwärtige zunehmende Machtzentralisierung bei Versicherungen. Weiterhin verlierendie Kun-
den nicht wie bisher zwangsläufig wesentliche Teile ihrer Erträge in Form von Kosten der Vermö-
gensverwaltung an die Versicherungsorganisationen. Darüberhinaus wird durch diese Regelung
auch der wettbewerbsfeindliche Zwang von Banken zum Allfinanzkonzern vermindert und Wett-
bewerb auch für weniger konglomerate Finanzorganisationen möglich. Insgesamt kommt es zu einer
volkswirtschaftlich produktiveren Anlage der bisher den Verisicherungsorganisationen zufließenden
Gelder.

Besonders bemerkenswert sind die vorteilhaften langfristigen Auswirkungen der hier vorgeschlage-
nen teilweisen Entlastung der Besteuerung von Zinserträgen. Auf die Dauer entmutigt eine Besteue-
rung von Zinsen die Ersparnisbildung und damit die Bildung des volkswirtschaftlichen Kapitalbe-
standes. Die Ausstattung der Bürger mit weniger oder älterer als anderenfalls vorhandener Kapital-
ausrüstung vermindert deren Produktivität und damit die erzielbaren Löhne und schädigt die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Da die wichtigste Steuerquelle die Besteuerung un-
selbständiger Tätigkeit ist, wird durch eine leichte Verbesserung der Kapitalbildungsmöglichkeiten
langfristig auch das Steueraufkommen erhöht.

Zur Frage der Verteilungsgerechtigkeit ist zu bemerken, daß die Besteuerung von Zinsen durch die
verminderte Kapitalbildung ohnehin in bedeutendem Umfang produktivitätsbedingt durch vermin-
derte Arbeitseinkommen bezahlt wird. Die hier vorgeschlagene bescheidene und bedingte Ein-
schränkung der Zinsbesteuerung kommt somit im Wege der Produktivitätssteigerung auch den Ar-
beitnehmern in großem Umfang wieder zugute3).

Aufgrund der relativen Unwirtschaftlichkeit der von den Versicherungen angelegten Gelder wird es
im Laufe der Zeit zu einer Umschichtung des bisher den Versicherungsorganisationen zugeflosse-
nen Gelder auf das hier vorgeschlagene "qualifizierte Konto" kommen. Insbesondere das Neuge-
schäft der Versicherungen könnte von den Bürgern in die eigenen Hände genommen werden. Da die
steuerliche Behandlung beider Anlageformen gleich ist, ergibt sich hierdurch kein nachhaltiger Un-
terschied zum bisherigen Steueraufkommen. Hierzu ist allerdings die Versicherungssteuer auf das
"qualifizierte Konto" auszudehnen. Eine wesentlicher Steuerausfall ist dann mit Einführung dieser
Regelung nicht zu erwarten, da es lediglich zu einer Umschichtung hin zu einer mehr persönlichen

3) Darüberhinaus scheint der Bedarf nach Umverteilung nicht mehr sonderlichdringend zu sein. So zahlten nach der
Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989 7% der Steuerpflichtigen 46% der Lohn- und Einkommensteuer, obwohl ihr
Anteil an den Einkommen nur 30% betrug. Oder von der unteren Einkommensseite aus gesehen: 50% der Steuerpflich-
tigen zahlten insgesamt nur 9,5% der Steuern. Eine leichte Entlastung bei der Besteuerung der Zinsen, die zudem in
erheblichem Maße den Arbeitnehmern wieder zugute kommt, begegnet daher keinen sozialpolitischen Bedenken.
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Vermögensverwaltung kommt. Da sich aufgrund der Verminderung des Versicherungssparens und
des verminderten Einsatzes unproduktiver Versicherungsorganisationen der Ertrag der durchschnitt-
lichen Anlage erhöht, entsteht ein Anreiz zur vermehrten Ersparnisbildung. Diese erhöhen die zu-
künftigen Einkommen und damit auch die zukünftigen Steuern und lassen im Bereich der Altersver-
sorgung anderenfalls notwendig werdende Transferleistungen entfallen.

Darüberhinaus vermindern die qualifizierten Konten den Anreiz, Sparkapital zwecks Steuervermei-
dung ins Ausland zu schaffen, da nunmehr in Deutschland- wenn auch immer noch unter einge-
schränkten Bedingungen- ein mit dem Ausland konkurrenzfähiger privater Vermögensaufbau mög-
lich ist. Hierdurch entsteht zusätzliches Einkommen in Deutschland, das ansonsten in Luxembourg
oder der Schweiz enstehen würde. Während sich die kurzfristigen Steuerausfälle in engen Grenzen
halten, ist mittelfristig aufgrund der Umverlagerung der Fluchtgeldströme und aufgrund der mit
dieser Regelung verbundenen steigenden Einkommen somit eine Erhöhung des Steueraufkommens
zu erwarten.

C. Zur Wünschbarkeit der Ausdehnung der Steuerprivilegien von Kapitallebensversicherun-
gen

In den Wirtschaftswissenschaften besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß eine Besteuerung von
Zinsen mit unerwünschten wirschaftlichen Auswirkungen und auch Ungerechtigkeiten verbunden
ist.

Einkommen kann entweder verbraucht oder gespart werden. Anders gewendet: die Ausgaben der
Bürger für Konsum sind gleich ihrem Einkommen abzüglich ihrer getätigten Ersparnisse. Es ent-
steht nun die Frage, ob es gerechter ist, die Bürger auf der Grundlage dessen zu besteuern, was sie
der Gesellschaft an Güter entziehen (konsumieren) oder auf der Grundlage dessen, was sie mit ihrer
Leistung zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen, widergespiegelt in ihren Einkommen.

Da Einkommen Konsum und Sparen umfaßt, Konsum damit das Einkommen abzüglich Sparen dar-
stellt, ist die Frage, ob derVerbrauch von Gütern oder dieLeistungserstellung von Gütern besteuert
werden sollte, äquivalent zur Frage, ob Sparen besteuert werden sollte oder nicht. Wenn der Ver-
brauch von Gütern die Begründung für die Gerechtigkeit der Besteuerung liefert, sollten die Erträge
aus Ersparnissen, (Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne) von der Steuer befreit werden. Dies soll
an einem Beispiel zweier identischer Zwillinge verdeutlicht werden, die beide stets genau denselben
Lohn während ihres Lebens verdient haben. Der eine der Zwillinge spart jedoch 20% seines Ein-
kommens und erzeugt damit ein erhebliches Vermögen für seinen Ruhestand. Der andere gibt sein
ganzes Einkommen aus und steht damit am Ende seines Arbeitslebens vermögenslos dar und lebt
bei einer geringen Rente auch zu wesentlichen Teilen von der Sozialhilfe. Unter dem gegenwärtigen
Steuersystem zahlt der sparsame Zwilling aufgrund er Steuerbarkeit der Kapitalerträge seiner Er-
sparnisse erheblich höhere Steuern und erhält keine Sozialtransfers. Der sparsame Zwilling beurteilt
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das Steuersystem als unfair, da es ihn zwingt, seinen Zwillingsbruder Leichtfuß trotz dessen höhe-
ren Lebensstandards (Konsums) im Laufe seiner aktiven Arbeitszeit auch noch zu subventionieren.
Sein Bruder Leichtfuß entgegnet ihm, daß die Vergangenheit vergangen sei, es vielmehr nun ent-
scheidend sei, daß sich bei der Altersversorgung erhebliche Unterschiede zwischen ihnen ergäben,
die es aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit nun auszugleichen gälte.

Viele Ökonomen vertreten daher die Ansicht, daß nicht das Einkommen eines Monats oder Jahres
die entscheidende Besteuerungsbasis sein sollte, sondern das Lebenseinkommen. Die Einnahmen
aus Ersparnissen oder ihr Ausbleiben sind auf die zeitliche Anordnung des Konsums ansonsten völ-
lig gleich leistungsfähiger Personen zurückzuführen. Der für die Ersparnisse erzielbare Zinssatz
stellt wiederum den Wert dar, den die Volkswirtschaft pro Mark und Jahr erzielen kann, wenn diese
Mark nicht verbraucht, sondern gespart wird. Der Marktzinssatz von6% spiegelt somit wieder, daß
die Volkswirtschaft aus einem Konsumverzicht von 100 DM in einem Jahr 106 DM machen kann.
Wer somit sofort konsumiert, belastet die Volkswirtschaft genauso, wie jemand der erst ein Jahr
später 106 DM konsumiert. Es ist nun schwierig begründbar, wieso der Konsum in der zweiten Pe-
riode mit einer zusätzlichen Steuer belastet werden sollte, der Konsum in der ersten Periode jedoch
nicht. Ein Anreiz zum sofortigen Konsum, der von der Besteuerung von Zinsen und Kapitaleinkünf-
ten ausgeht, ist ein Anreiz zu geringer Zukunftsvorsorge und zu geringerem Lebensstandard in der
Zukunft. Ein rationales und gerechtes Steuer- und Transfersystem wird daher die Steuern auf Zinsen
und andere Kapitaleinkünfte niedrig halten. Viele Staaten reformieren daher die Besteuerung der
Kapitaleinkünfte, um Arbeitslosigkeit und Stagnation aufgrund zu geringer Sparraten zu bekämp-
fen.

Der ungewöhnliche heftige Widerstand der Bürger gegen die Besteuerung von Zinsen beruht auch
darauf, daß große Bevölkerungsgruppenihre Zukunftsvorsorge vor konfiskatorischem Steuerzugriff
zu schützen versuchen. In der Bundesrepublik erreicht die Besteuerung von Zinseinnahmen schon
bei geringen Inflationsraten konfiskatorisches Niveau. Bei Ersparnissen, die mit 7% verzinst werden
undund einer 50%tigen Besteuerung unterliegen, verbleibt nach Steuern eine Nominalverzinsung
von 3,5%. Bereits ab einer Inflationsrate von 3,5% wird damit im geltenden Steuersystem die Sub-
stanz der Ersparnisse angegriffen. Es versteht sich, daß hierdurch einerheblicher Anreiz zur Kapi-
talflucht in Steueroasen oder- soweit die Flucht nicht möglich ist oder nicht gewagt wird- zum
sofortigen Konsum und damit zur Lebensstandardverminderung in der Zukunft ausgelöst wird.

Aus Gründen der Gerechtigkeit und der Wohlstandförderung und des Wettbewerbs der Kapital-
märkte gibt es somit wenig Zweifel daran, daß die gegenwärtige hohe Besteuerung von Zinsen und
anderen Kapitalerträgen vermindert werden muß. Während sich das Einkommensteuerrecht bisher
dieser Einsicht im allgemeinen verschloß, wird jedoch auf die Besteuerung der anfallenden Zinsen
bei Lebensversicherungen mit einer Dauer von mindestens von 12 Jahren verzichtet. Für eine Privi-
legierung dieser Anlageform für Ersparnisse besteht nun jedoch nicht der geringste Grund. Es hat
sich vielmehr der Mißstand gezeigt, daß die Lebensvericherungsorganisationen große Teile der
Steuervorteile in Einkommen für sich und ihre Angestellten umzuwandeln wußten und sich durch
die Verfügungsmacht über die Anlagegelder zugleich zu denZentralverwaltungskörperschaften der
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deutschen Wirtschaft entwickeln konnten. Dieser Zustand wird durch das hier vorgeschlagene Ge-
setz zum Besseren gewendet.

Die in § 20 Ziff. 6 EstG enthaltene Privilegierung von Zinseinnahmen, die im Rahmen eines min-
destens über 12 Jahre laufenden Versicherungsvertrages festgelegt wurden, muß daher auf
"qualifizierte Konten" ausgedehnt werden. § 20 Abs. 1 Ziffer 6 EStG sollte somit durch folgenden
Satz 5, 6 und 7 ergänzt werden: "Die Sätze 1 bis 3 sind auf "qualifizierte Konten" entsprechend
anzuwenden. "Qualifizierte Konten" sind bei inländischen Kreditinstituten zu führende Konten über
Einlagen oder Wertpapiere, bei denen sich der Kontoinhaber durch Erklärung gegenüber dem
zuständigen Finanzamt denselben Beschränkungen unterworfen hat, wie sie für die in Satz 2 und 3
genannten Versicherungen gelten.Ein Wechsel des kontoführenden Kreditinstituts sowie
Änderungen in der Zusammensetzung der von dem qualifizierten Konto erfaßten Anlagen sind
zulässig."


